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Regeste

Art. 28 IVG. Art. 7 ATSG. Rentenanspruch. Beweiswürdigung Gutachten. Durch ein
depressives Leiden verursachte Erwerbsunfähigkeit bejaht (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. Februar 2019, IV 2016/351).

Erwägungen

E. 1
Zwischen den Parteien umstritten und nachfolgend zu prüfen ist das Rentengesuch der
Beschwerdeführerin vom 1. Juni 2012 (IV-act. 37). 1.1  Anspruch auf eine Rente haben
gemäss Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR
831.20) Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich
zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten
oder verbessern können (lit. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch
durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf
dieses Jahres zu mindestens 40% invalid sind (lit. c). Als Invalidität gilt laut Art. 8 Abs. 1
des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR
830.1) die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfähigkeit. Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen,
geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und
Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf
dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die
Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der
gesundheitlichen Beeinträchtigung zuberücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem
nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). 1.2  Für
die Bestimmung des Invaliditätsgrads wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte
Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung
und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum
Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Art. 16
ATSG). 1.3  Nach Art. 28 Abs. 2 IVG besteht Anspruch auf eine ganze Invalidenrente,
wenn die versicherte Person mindestens zu 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn
sie mindestens zu 60% invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% besteht
ein Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% ein
Anspruch auf eine Viertelsrente.

E. 2



Zunächst zu prüfen ist die Frage, ob der medizinische Sachverhalt spruchreif abgeklärt
worden ist. Die Beschwerdegegnerin stützt sich in medizinischer Hinsicht auf das
polydisziplinäre Gutachten der medexperts ag vom 14. Dezember 2015. Die
Beschwerdeführerin bringt dagegen verschiedene Mängel vor (act. G 1 und G 8). 2.1  Was
die von der Beschwerdeführerin am 21. Februar 2018 eingereichten Berichte der
behandelnden Ärzte vom 16. Februar 2018 und vom 20. Februar 2018 (act. G 12)
anbelangt, so beschlagen diese nicht den für die gerichtliche Überprüfung massgebenden,
bis zum Verfügungserlass vom 16. September 2016 eingetretenen Sachverhalt (BGE 131 V
243 E. 2.1), weshalb sich eine Würdigung von deren Inhalten erübrigt. 2.2  Die
Beschwerdeführerin rügt, der psychiatrische Gutachter habe die Art der Depression nicht
richtig erkannt und sei anstelle von einer reaktiven Depression von einer länger
andauernden Depression ausgegangen. Die gesundheitlichen Einschränkungen seien
schmerzbedingter Natur (act. G 1, III. Rz 2 ff., und act. G 8, S. 4 ff.). In psychischer
Hinsicht sei gemäss Dr. G.___ die Diagnose einer "andauernden Persönlichkeitsänderung
(F62.0) mit depressiven und traumatisierten Anteilen sowie chronifiziertem auf linke Hand
und linken Fuss begrenztem Schmerzsyndrom" "am zutreffendsten" (act. G 8, S. 9 f.). Der
psychiatrische Gutachter hat im Rahmen der Diagnosestellung die psychiatrischen
Vorakten ausführlich dargestellt und diskutiert. In damit zu vereinbarender Weise gelangte
er zum Schluss: "Aufgrund der Akten zeigt sich, dass seit Mai 2013 bei der Versicherten
eine depressive Symptomatik besteht, die zum Teil als Anpassungsstörung, zum Teil als
mittelgradige depressive Störung beurteilt wurde. […] Die depressive Symptomatik kann
aufgrund der Berichte nachvollzogen werden. Da eine Anpassungsstörung höchstens zwei
Jahre diagnostiziert werden kann, muss heute eine Umkodierung vorgenommen werden"
(IV-act. 162-56 oben). Im Rahmen einer umfassenden Würdigung gelangte der
psychiatrische Gutachter zur Auffassung, dass die geschilderte Symptomatik einer
mittelgradigen depressiven Episode entspreche, nicht mehr alleine auf den Unfall und seine
Folgen zurückzuführen sei, sondern das Ausmass einer eigenständigen Krankheit
angenommen habe. Das psychische Leiden sei daher als mittelgradige depressive Störung
(ICD-10: F32.1) zu diagnostizieren (IV-act. 162-56 Mitte und IV-act. 162-57 unten). Dr.
G.___ kodierte das Leiden der Beschwerdeführerin im Bericht vom 20. Dezember 2013
zudem ebenfalls mit "F32.1" (IV-act. 106). In den Verlaufsberichten vom 25. November
2014 (IV-act. 134-2) und vom 4. Mai 2015 (IV-act. 147) verneinte er eine Änderung der
Diagnose. Auch die medizinischen Fachpersonen der Klinik für Psychosomatik am KSSG
gingen von einer depressiven Störung (ICD-10: F32.1) aus (Bericht vom 2. September
2014, IV-act. 143-9). Im Übrigen stehen für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nicht die
exakte Diagnosestellung, sondern vielmehr die durch das Leiden bedingten
Beeinträchtigungen im Vordergrund. Die von den Gutachtern im Rahmen der
polydisziplinären Abklärung erhobenen Befunde, insbesondere diejenigen im
psychiatrischen Teilgutachten (IV-act. 162-56), werden von der Beschwerdeführerin zu
Recht nicht in Frage gestellt (siehe hierzu act. G 1, III. Rz 13). Der von der
Beschwerdeführerin vorgeworfene Mangel an der Beurteilung des psychiatrischen
Gutachters erweist sich daher als unbegründet. 2.3  Aus der Sicht der Beschwerdeführerin
hat der psychiatrische Gutachter ausserdem zu Unrecht Traumatisierungssymptome
unberücksichtigt gelassen (act. G 8, S. 6 und S. 8 oben). Dieser Vorwurf ist nicht
stichhaltig, hat doch der psychiatrische Gutachter die Ängste der Beschwerdeführerin im
Verkehr berücksichtigt (IV-act. 162-54 Mitte; siehe auch die erhobenen Leidensangaben in
IV-act. 162-52). Im - vom psychiatrischen Gutachter berücksichtigten (IV-act. 162-44



unten) - psychosomatischen Konsilium der Rehaklinik Bellikon vom 14. März 2014 wurde
festgehalten, dass sich bis auf ein Vermeidungsverhalten der Beschwerdeführerin beim
Autofahren keine Hinweise auf eine psychotraumatologische Symptomatik hätten finden
lassen (fremd-act. 8-15), mithin die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Traumatisierungssymptome weder umfassend sind noch im Vordergrund stehen. In mit der
gutachterlichen Beurteilung ebenfalls zu vereinbarender Weise wurde im Bericht der Klinik
für Psychosomatik am KSSG vom 2. September 2014 das psychische Leiden namentlich
unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin geschilderten Ängste (IV-act.
143-10) der Diagnose "depressive Störung" (ICD-10: F32.1) zugeordnet. 2.4  Des Weiteren
hält die Beschwerdeführerin die Annahme des orthopädischen Gutachters, sie verfüge für
leidensangepasste Tätigkeiten über eine 100%ige Arbeitsfähigkeit, angesichts der
zahlreichen Einschränkungen in der Mobilität für realitätsfremd (act. G 8, S. 2 f.). Der
Sichtweise der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Der orthopädische
Gutachter ist gestützt auf eine umfassende Berücksichtigung der geklagten Leiden
nachvollziehbar zum Schluss gelangt, dass die erhobenen Befunde zu einer
Funktionseinschränkung des linken, nicht dominanten Handgelenks, vor allem in der
Dorsal-/ Volarebene, führen würden. Die Situation am linken Fuss führe zu einer
eingeschränkten Steh- und Gehfähigkeit (IV-act. 162-63 und -69). Der orthopädische
Gutachter trug den Beeinträchtigungen umfassend Rechnung. So berücksichtigte er, dass
die aktuellen Befunde am linken Fuss nur eine vorwiegend sitzende Tätigkeit mit stündlich
kurzen Botengängen ohne Treppensteigen erlauben würden. Wegen der linken Hand
könnten keine wiederholten Bewegungen beidhändig durchgeführt werden. Es sei nur ein
gelegentlicher Einsatz möglich mit einer Gewichtslimite von ca. 5kg. Die rechte dominante
Hand sei uneingeschränkt einsetzbar (IV-act. 162-64). Die Beschwerdeführerin benennt
denn auch keine objektiven Gesichtspunkte, die der orthopädische Gutachter ausser Acht
gelassen hätte. Insbesondere legt sie weder dar noch ist ersichtlich, dass sie an
Funktionseinschränkungen im rechten, dominanten Handgelenk leidet oder in der
Sitzfähigkeit eingeschränkt wäre. Im Licht dieser Umstände bestehen keine Zweifel an der
Einschätzung des orthopädischen Gutachters, dass die Beschwerdeführerin in einer den
Funktionseinschränkungen angepassten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig sei. Hinzu
kommt, dass die medizinischen Fachpersonen der Rehaklinik Bellikon zu einer
vergleichbaren Einschätzung gelangt sind (siehe Austrittsbericht vom 19. März 2014,
IV-act. 118-3 oben). 2.5  Bei der Würdigung des polydisziplinären Gutachtens der
medexperts ag ist weiter von Bedeutung, dass es auf eigenständigen, polydisziplinären
Abklärungen beruht und für die streitigen Belange umfassend ist. Es bestehen ferner keine
Anhaltspunkte dafür, dass objektiv wesentliche Tatsachen nicht berücksichtigt worden
wären. Die von den Gutachtern gezogenen Schlüsse leuchten ein. Vor diesem Hintergrund
besteht kein Anlass, die Beweiskraft des Administrativgutachtens bzw. der darin
enthaltenen Arbeitsfähigkeitsschätzung (50%ige Arbeitsfähigkeit für leidensangepasste
Tätigkeiten) in Frage zu stellen. 2.6  Es ist daher gestützt auf die gutachterliche Beurteilung
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin seit
Juli 2015 über eine 50%ige Arbeitsfähigkeit für leidensangepasste Tätigkeiten verfügt
(IV-act. 162-69). Die Frage, ob im Zeitraum ab dem 23. August 2012 bis Juli 2015 wegen
des psychischen Leidens eine über 50%ige Arbeitsunfähigkeit bestanden hat, kann mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit verneint werden. Denn aus den psychiatrischen
Vorakten geht hervor, dass einerseits das depressive Leiden Folge einer Entwicklung ist
(IV-act. 106-1) und andererseits die Intensität einer mittelgradigen depressiven Störung zu



keiner Zeit überschritten wurde bzw. vor Juli 2015 kein verschlechterter psychischer
Zustand bestand (siehe den Bericht der Klinik für Psychosomatik am KSSG vom 2.
September 2014, IV-act. 143-10 unten; vgl. zur Entwicklung des psychischen Leidens die
Voraktendiskussion im psychiatrischen Teilgutachten, IV-act. 162-55, und die
RAD-Fallübersicht vom 25. August 2014, IV-act. 122-6). Zudem ging Dr. G.___ im Bericht
vom 20. Dezember 2013 noch davon aus, dass die Beschwerdeführerin eine 100%ige
Arbeitsfähigkeit zurückgewinnen werde (IV-act. 106-3 und -6). Aus orthopädischer Sicht
ist zu beachten, dass die Bescheinigung einer 100%igen Arbeitsfähigkeit für
leidensangepasste Tätigkeiten erst ab April 2014 gilt (IV-act. 162-64). Es ist davon
auszugehen, dass in der davor liegenden Zeit ab Januar 2012 (zur damals diagnostizierten
Scaphoidnekrose in der linken Hand siehe den Bericht des KSSG vom 4. April 2012,
fremd-act. 3-10; zur Arbeitsunfähigkeit siehe das Arbeitsunfähigkeitszeugnis von Dr. med. 
H.___, Facharzt für Allgemeinmedizin vom 31. Januar 2012, fremd-act. 3-6, die
RAD-Fallübersicht vom 26. Juli 2012, IV-act. 51, sowie nachstehende E. 4.3) mit wenige
Zeit später folgendem Unfallereignis vom 23. August 2012 durchgehend eine vollständige
Arbeitsunfähigkeit wegen somatischer Leiden bestanden hatte. Diese Sichtweise wird durch
die übrigen Akten und den darin beschriebenen somatisch instabilen Gesundheitszustand
bestätigt (siehe etwa den Austrittsbericht der Kliniken Valens vom 13. Mai 2013, IV-act.
76, den Bericht von Dr. B.___ vom 7. Juni 2013, IV-act. 83-2 f., den Bericht "Sprechstunde
Berufliche Eingliederung" der Rehaklinik Bellikon vom 10. Januar 2014, IV-act. 109; vgl.
ferner die ELAR-Notiz vom 10. März 2014, IV-act. 113), der Anlass u.a. für eine
mehrwöchige Rehabilitation in der Rehaklinik Bellikon bildete (siehe zum
Rehabilitationsaufenthalt vom 19. Februar bis 18. März 2014 den Austrittsbericht vom 19.
März 2014, IV-act. 118). Nach dem Gesagten ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
bezogen auf eine leidensangepasste Tätigkeit davon auszugehen, dass die Arbeitsfähigkeit
bereits ab Januar 2012 bzw. spätestens ab 23. August 2012 bis und mit März 2014 aus
somatischer Sicht zu 100% eingeschränkt war und die Beschwerdeführerin ab 1. April 2014
wegen des fortbestehenden psychischen Leidens zu 50% arbeitsunfähig ist.

E. 3
Zwischen den Parteien umstritten ist des Weiteren, ob die vom psychiatrischen Gutachter
bestätigten gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine Erwerbsunfähigkeit im Sinn von Art.
7 ATSG zu begründen vermögen. Die Beschwerdegegnerin verneint das Vorliegen einer
durch das depressive Leiden begründeten Erwerbsunfähigkeit ausschliesslich mit der
fehlenden Therapieresistenz (act. G 5, III. Rz 8). 3.1  Gemäss Praxis des
Versicherungsgerichts (siehe etwa den Entscheid des Versicherungsgerichts vom 21.
Dezember 2016, IV 2014/565, E. 3.3.1 ff. mit Hinweisen) und neuer Rechtsprechung des
Bundesgerichts (BGE 143 V 409) kann eine invalidenversicherungsrechtlich relevante
psychische Gesundheitsschädigung nicht allein mit dem Argument der fehlenden
Therapieresistenz verneint werden (Urteile des Bundesgerichts vom 18. Oktober 2018,
9C_337/2018, E. 3.4, und vom 25. September 2018, 9C_844/2017, E. 2.3). Massgebende
Grundlage für die Beurteilung der Rechtsfrage, ob eine medizinisch bescheinigte
gesundheitliche Beeinträchtigung zu einer Erwerbsunfähigkeit im Sinn von Art. 7 ATSG
führt, bildet vielmehr eine aus objektiver Sicht erfolgte, umfassende Ressourcen- und
Konsistenzprüfung (Art. 7 Abs. 2 ATSG; vgl. BGE 143 V 409 mit Hinweis auf BGE 141 V
281). Diese hat - nebst zahlreichen anderen Gesichtspunkten (vgl. BGE 141 V 296 ff. E.
4.1.1 ff.) - namentlich eine Prüfung der Alltagsaktivitäten und des Verhaltens der
versicherten Person im Kontext mit medizinischen Behandlungen zu beinhalten. 3.2  Die



vom psychiatrischen Gutachter aus objektiver Sicht bescheinigte 50%ige
Arbeitsunfähigkeit gründet auf einer Diskussion der Vorakten (IV-act. 162-55 f.), einer
Abklärung der Alltagsaktivitäten der Beschwerdeführerin (IV-act. 162-47 und -52), einer
umfassenden Befunderhebung und -würdigung (IV-act. 162-54 und -56), einer eingehenden
Beurteilung der Therapien und des Therapieverhaltens (IV-act. 162-49 und -54), einer
Konsistenzprüfung (IV-act. 162-57) und einer Beurteilung der "Handicaps und erhaltenen
Funktionen/Ressourcen" (IV-act. 162-57). Hinzu kommt, dass die Ressourcen der
Beschwerdeführerin erheblich durch ein komplexes somatisches Leiden beeinträchtigt sind
(siehe hierzu das orthopädische Teilgutachten, IV-act. 162-59 ff., sowie die Stellungnahme
von RAD-Arzt I.___ vom 17. Februar 2016, IV-act. 165-2). Die von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachte schlechte Compliance bei der antidepressiven
medikamentösen Therapie fand Eingang in die gutachterliche Beurteilung. Zudem legte der
RAD-Arzt I.___ in der Stellungnahme vom 17. Februar 2016 plausibel dar, dass die
prognostische Formulierung des psychiatrischen Gutachters bezüglich einer adäquaten
medikamentösen Therapie "aus medizinischer Sicht aus gutem Grund zurückhaltend" sei.
Es werde nämlich im psychiatrischen Teilgutachten mehrfach darauf hingewiesen, dass die
Beschwerdeführerin wenig persönliche Ressourcen besitze, beziehungsweise kaum
vorhandene und mobilisierbare Ressourcen habe, die zu einer nachhaltigen Besserung des
Gesundheitszustands führen könnten. Dies sei aus medizinischer Sicht vor dem Hintergrund
der somatisch begründeten chronifizierten Schmerzsituation nachvollziehbar.
Zusammenfassend sei demnach davon auszugehen, dass mit einer Wiederaufnahme der
medikamentösen Therapie eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, die aktuell knapp mit
50% angenommen worden sei, wenn überhaupt, dann allenfalls nur längerfristig erwartet
werden könne. Das mögliche Verbesserungspotential werde als gering beurteilt (IV-act.
165-2). Schliesslich gilt es zu beachten, dass sich die Beschwerdeführerin anlässlich der
Untersuchung vom 22. August 2014 in der Klinik für Psychosomatik am KSSG nach einer
Erhöhung der damaligen antidepressiven Medikation erkundigt (IV-act. 143-10) und die
Antidepressiva bei Fortführung der übrigen Psychotherapie erst danach abgesetzt hat (siehe
hierzu den Verlaufsbericht von Dr. G.___ vom 4. Mai 2015, IV-act. 147-1). Die Absetzung
begründete die Beschwerdeführerin mit fehlendem Nutzen und Nebenwirkungen (act. G 8,
S. 7). Es besteht daher kein Anlass, aus rechtlicher Sicht von der gutachterlichen
Arbeitsfähigkeitsschätzung abzuweichen, die auf einer umfassenden, plausiblen
Ressourcen- und Konsistenzprüfung beruht.

E. 4
Zu ermitteln bleibt damit der Invaliditätsgrad. Die Beschwerdegegnerin hat der
Invaliditätsgradbemessung zu Recht einen Einkommensvergleich zugrunde gelegt (IV-act.
176-2). 4.1  Die Beschwerdeführerin hat die von der Beschwerdegegnerin berücksichtigten
Vergleichseinkommen nicht beanstandet (siehe zum Einkommensvergleich IV-act. 168).
Aus den Akten ergeben sich keine Gesichtspunkte die daran Zweifel zu begründen
vermögen. Insbesondere ist der für ein 20-stündiges Arbeitspensum bezogene Lohn von Fr.
26'600.-- korrekt auf ein betriebsübliches 42-stündiges Pensum hochgerechnet worden
(siehe IV-act. 48-3). Demnach ist bezogen auf das Jahr 2012 von einem Valideneinkommen
von Fr. 55'860.-- ([Fr. 26'600.-- / 20] x 42) auszugehen und für die Bestimmung des
Invalideneinkommens der Medianlohn für Hilfsarbeiterinnen von Fr. 51'444.--
heranzuziehen (siehe hierzu Anhang 2: Lohnentwicklung, IVG-Gesetzesausgabe der
Informationsstelle AHV/IV, Ausgabe 2018). Vorliegend kann mit Blick auf den
Tabellenlohnabzug (siehe hierzu BGE 126 V 75) offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin



aufgrund der qualitativen Anforderungen an eine Verweistätigkeit (siehe hierzu IV-act.
162-69) einen Lohnnachteil auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu befürchten hätte.
Denn vorliegend fiele ein Tabellenlohnabzug von höchstens 10% in Betracht, zumal keine
weiteren Gesichtspunkte vorliegen, die einen Tabellenlohnabzug zu begründen vermögen.
Bei einem allfälligen Tabellenlohnabzug von 10% beträgt das Invalideneinkommen bei
einer Arbeitsfähigkeit von 50% Fr. 23'150.-- (Fr. 51'444.-- x 0.5 x 0.9) bzw. bei einer
100%igen Arbeitsunfähigkeit Fr. 0.--. 4.2  Bei einem Valideneinkommen von Fr. 55'860.--
und einem Invalideneinkommen von Fr. 23'150.-- bzw. von Fr. 0.-- ergeben sich ein
Invaliditätsgrad von aufgerundet 59% ([Fr. 55'860.-- - Fr. 23'150.--] / Fr. 55'860.--) bzw.
100% und damit ein Anspruch auf eine halbe bzw. ein befristeter Anspruch auf eine ganze
Rente. 4.3  Für den Rentenbeginn ist von Bedeutung, dass der Rentenanspruch zunächst auf
die somatischen Folgen des Unfallereignisses vom 23. August 2012 und das bereits im
Januar 2012 diagnostizierte Handleiden (Scaphoidnekrose in der linken Hand; siehe hierzu
den Bericht des KSSG vom 4. April 2012, fremd-act. 3-10) zurückzuführen ist. Er ist damit
im Vergleich zu den früheren Leistungsgesuchen auf neue Leiden zurückzuführen, wofür
das Wartejahr gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG (erneut) zu bestehen ist (Urteil des
Bundesgerichts vom 26. August 2016, 8C_331/2016, E. 4.2). Der RAD-Arzt I.___ stellte
bezüglich des Beginns der Arbeitsunfähigkeit zu Recht auf das Anfang des Jahres 2012
bestehende Handleiden ab. Entgegen seiner Einschätzung, dass die vollumfängliche
Arbeitsunfähigkeit im Februar 2012 eingetreten sei (IV-act. 165-2), ergibt sich aus den
Akten ein Beginn der Arbeitsunfähigkeit bereits im Januar 2012
(Arbeitsunfähigkeitszeugnis von Dr. H.___ vom 31. Januar 2012, fremd-act. 3-6; vgl. auch
die Angaben der ehemaligen Arbeitgeberin in IV-act. 48-4). Nachdem das neue
Leistungsgesuch bereits am 1. Juni 2012 eingereicht wurde (IV-act. 37), beginnt der
Anspruch auf eine (befristete) ganze Rente ab 1. Januar 2013. Die per 1. April 2014
anzunehmende Verbesserung des somatischen Gesundheitsschadens ist in Nachachtung der
Dreimonatsfrist von Art. 88a Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV;
SR 831.201) per 1. Juli 2014 zu berücksichtigen. Aufgrund der damals fortbestehenden
psychisch bedingten 50%igen Arbeitsunfähigkeit bzw. des (höchstens) 59%igen
Invaliditätsgrads besteht ab 1. Juli 2014 ein Anspruch auf eine halbe Rente.

E. 5
5.1  Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der Beschwerdeführerin mit
Wirkung ab 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2014 eine ganze und ab 1. Juli 2014 eine halbe
Rente zuzusprechen. Zur Festsetzung und Ausrichtung der Rentenleistung ist die Sache an
die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. 5.2  Das Beschwerdeverfahren ist
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom
Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG).
Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint als angemessen. Die Beschwerdegegnerin hat
ausgangsgemäss die gesamte Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- zu bezahlen. 5.3  Gemäss Art.
61 lit. g ATSG hat die obsiegende beschwerdeführende Partei Anspruch auf Ersatz der
Parteikosten. Die Parteientschädigung wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne
Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der
Schwierigkeit des Prozesses bemessen. In der Verwaltungsrechtspflege beträgt das Honorar
vor Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung für Rechtsanwälte
und Rechtsagenten (HonO; sGS 963.75) pauschal Fr. 1'500.-- bis Fr. 15'000.--. Der
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat keine Honorarnote eingereicht. Der Bedeutung
und dem Aufwand der Streitsache angemessen erscheint eine Parteientschädigung von



pauschal Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer). Bei diesem
Verfahrensausgang erübrigt sich die Festsetzung einer Entschädigung für die gewährte
unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39
VRP 1. In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 16.
September 2016 aufgehoben und der Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. Januar 2013
bis 30. Juni 2014 eine ganze und ab 1. Juli 2014 eine halbe Rente zugesprochen. Zur
Festsetzung und Ausrichtung der Rentenleistung wird die Sache an die
Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2. Die Beschwerdegegnerin bezahlt die
Gerichtsgebühr von Fr. 600.--. 3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu
bezahlen.
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